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Sachverhalt:
Die Änderung der Anschrift innerhalb des Zulassungsbezirks Schleswig-Flensburg erfordert 
zur Zeit noch ein persönliches Erscheinen in der Straßenverkehrsbehörde des Kreises. 

Kreisweit sind davon im Jahr ca. 4.100 Fälle betroffen. 
In dem vorliegenden Öffentlichen-rechtlichen Vertrag wird vereinbart, dass bei einer 
Neuanmeldung im Amt Geltinger Bucht ein KFZ mit „umgemeldet“ werden kann. 

Für die Bürgerinnen und Bürger wird mit der Aufgabenübertragung auf Ämter, Städte und 
Gemeinden ein Beitrag zur Entbürokratisierung geleistet, indem diese bei Umzug innerhalb 
desselben Kreises auch gleich ihr Fahrzeug bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt mit 
ummelden können und sich so den Weg zur Zulassungsstelle sparen können. 
Die Anschaffung der notwendigen Softwarekomponente der Fachanwendung verursacht keine 
größeren Kosten und kann, bei einmaliger Beschaffung durch den Kreis, von allen 
Einwohnermeldeämtern im Kreisgebiet genutzt werden.
Die Erledigung erfolgt webbasiert über ein Modul des Fachverfahrens des Kreises 
Schleswig-Flensburg. 
Die Gebühr beträgt für den Bürger 11,10 €. Ein Betrag von 0,60 € ist über den Kreis an das 
Kraftfahrtbundesamt abzuführen.
   
Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss Geltinger Bucht stimmt gemäß § 23 Nr. 23 der Kreisordnung und § 24 a 
der Amtsordnung i. V. m. § 28 Nr. 24 der Gemeindeordnung bzw. § 28 Nr. 24 der 
Gemeindeordnung der Übernahme der Aufgaben: Änderungen von Angaben zum 
Fahrzeughalter bei Änderung der Anschrift innerhalb des gleichen Zulassungsbezirks nach 
der § 4a StrVRZustVO (Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeitsverordnung) zu.
Nach Unterzeichnung des anliegenden Öffentlich-rechtlichen Vertrages wird der Kreis 
Schleswig-Flensburg aufgefordert, beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus den erforderlichen Antrag zu stellen und das Einvernehmen, 
insbesondere im Hinblick auf die Kostentragung und Gebührenverwendung, zu erklären.

Das Amt Geltinger Bucht versichert, dass mit der Übernahme der Aufgaben die sachlichen 
und personellen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung 
vorliegen und nimmt zur Kenntnis, dass, sofern eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung 
wegen schwerwiegender Verstöße nicht mehr gewährleistet sein sollte, das Ministerium für 



Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus berechtigt ist, im Einvernehmen mit 
der Staatskanzlei die Aufgabenübertragung zu widerrufen.

   

Anlagen:
Entwurf Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Schleswig-Flensburg und den 
Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten
   



Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
 

über die Wahrnehmung von Aufgaben durch Ämter, Gemeinden und Städte 
 

zwischen 
 

dem Amt Arensharde, vertreten durch die Amtsvorsteherin Petra Bülow,  
dem Amt Eggebek, vertreten durch den Amtsdirektor Lars Fischer, 

dem Amt Geltinger Bucht, vertreten durch den Amtsvorsteher Thomas Johannsen 
dem Amt Haddeby, vertreten durch den Amtsdirektor Ralf Feddersen 
dem Amt Hürup, vertreten durch den Amtsvorsteher Jan-Nils Klindt 

dem Amt Kropp-Stapelholm, vertreten durch den Amtsvorsteher Ralf Lange 
dem Amt Langballig, vertreten durch den Amtsvorsteher Peter-Wilhelm Jacobsen 

dem Amt Mittelangeln, vertreten durch die Amtsvorsteherin Britta Lang 
dem Amt Oeversee, vertreten durch den Amtsvorsteher Ralf Bölck 

dem Amt Schafflund, vertreten durch den Amtsvorsteher Wilhelm Krumbügel 
dem Amt Süderbrarup, vertreten durch den Amtsvorsteher Thomas Detlefsen 

dem Amt Südangeln, vertreten durch die Amtsdirektorin Svenja Linscheid  
- nachfolgend Amt genannt-, 

 
der Gemeinde Handewitt, vertreten durch den Bürgermeister Thomas Rasmussen und 

der Gemeinde Harrislee, vertreten durch den Bürgermeister Martin Ellermann 
- nachfolgend Gemeinde genannt -, 

 
der Stadt Glücksburg, vertreten durch die Bürgermeisterin Kristina Franke, 
der Stadt Kappeln, vertreten durch den Bürgermeister Heiko Traulsen und 

der Stadt Schleswig, vertreten durch den Bürgermeister Stephan Dose 
- nachfolgend Stadt genannt - 

 
und 

 
des Kreises Schleswig-Flensburg, vertreten durch den Landrat Dr. Wolfgang Buschmann 

– nachfolgend Kreis genannt - 
 
In Bezug auf § 4a Absatz 1 der Landesverordnung über die zuständigen Behörden und Stel-
len nach dem Straßenverkehrsrecht (Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeitsverordnung – 
StrVRZustVO), vom 8. November 2004, für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.07.2017, wird nach Beschlussfassung des Kreistages des Kreises 
Schleswig-Flensburg und des Amtsausschusses, der Gemeindevertretung bzw. der Stadt-
vertretung gemäß § 23 Nr. 23 der Kreisordnung und § 24 a der Amtsordnung i. V. m. § 28 
Nr. 24 der Gemeindeordnung bzw. § 28 Nr. 24 der Gemeindeordnung folgender öffentlich-
rechtlicher Vertrag geschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

 
Mit dem Ziel einer ortsnahen Aufgabenerfüllung beantragt der Kreis Schleswig-Flensburg, 
gemäß § 4a StrVRZustVO, bei der obersten Landesbehörde die Aufgaben Änderungen von 
Angaben zum Fahrzeughalter bei Änderung der Anschrift innerhalb des gleichen Zulas-
sungsbezirks, Kreis Schleswig-Flensburg, nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 FZV, sofern bei der 
Meldebehörde ein solches Verfahren gemäß § 13 Absatz 1 a FZV eröffnet ist, auch auf das 
Amt, die Gemeinde bzw. die Stadt sowie die damit verbundenen Zuständigkeiten des Land-
rates des Kreises Schleswig-Flensburg auf die Amtsdirektorin, den Amtsdirektor, die Amts-
vorsteherin, den Amtsvorsteher, die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister des Amtes, der 
Gemeinde bzw. der Stadt zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung zu übertragen. 
Die originäre Zuständigkeit des Kreises Schleswig-Flensburg bleibt daneben bestehen.  



§ 2 
Kostenausgleich, Gebühren, Entgelte 

 
Soweit für die Verwaltungsleistung aus der übertragenen Zuständigkeit Gebühren erhoben 
werden können, erhebt das Amt, die Gemeinde bzw. die Stadt die Gebühr. Der Kreis entrich-
tet die dem Kraftfahrt-Bundesamt zustehende Gebühr und stellt sie dem Amt, der Gemeinde 
bzw. der Stadt in Rechnung. Die Gebührenabrechnung erfolgt monatlich. 
 
 

§ 3 
Verwaltungshandeln 

 
Das Amt, die Gemeinde bzw. die Stadt schafft in eigener Verantwortung die sachlichen 
und personellen Voraussetzungen, die für die fachgerechte Wahrnehmung der von ihr 
bzw. ihm übernommenen Zuständigkeit erforderlich sind. Der Kreis stellt das zur Bearbei-
tung erforderliche EDV-Modul zur Verfügung. 

 
 

§ 4 
Vertragsdauer, Kündigung 

 
(1) Dieser Vertrag tritt am 01.01.2021 in Kraft.  

 
(2) Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei, mit einer Frist von sechs Monaten, zum Jah-

resende schriftlich gekündigt werden. 
 
(3) Soweit während der Vertragsdauer durch Änderung von Rechtsvorschriften die Zustän-

digkeit, die Inhalt dieses Vertrages ist, auf Städte, Gemeinden und Ämter verlagert wird, 
entfällt die vertragliche Vereinbarung. 

 
 
. 
 
 
 
Eggebek, xxx      Steinbergkirche, xxx  
Amt Eggebek      Amt Geltinger Bucht  
-Der Amtsdirektor-     -Der Amtsvorsteher-  
gez.       gez. 
Lars Fischer      Thomas Johannsen  
 
 
 
 
Busdorf, xxx      Hürup, xxx 
Amt Haddeby      Amt Hürup 
-Der Amtsdirektor-     -Der Amtsvorsteher- 
gez.       gez. 
Ralf Feddersen     Jan-Nils Klindt  
 
 
 
 
 
 
 



 
Kropp, xxx      Langballig, xxx  
Amt Kropp-Stapelholm    Amt Langballig  
-Der Amtsvorsteher-     -Der Amtsvorsteher- 
gez.       gez. 
Ralf Lange      Peter-Wilhelm Jacobsen 
 
 
 
 
Mittelangeln, xxx     Tarp, xxx 
Amt Mittelangeln     Amt Oeversee 
-Die Amtsvorsteherin-    -Der Amtsvorsteher- 
gez.       gez. 
Britta Lang      Ralf Bölck 
 
 
 
 
Schafflund, xxx     Süderbrarup, xxx 
Amt Schafflund     Amt Süderbrarup 
-Der Amtsvorsteher-     -Der Amtsvorsteher- 
gez.       gez. 
Wilhelm Krumbügel     Thomas Detlefsen 
 
 
 
 
Böklund, xxx      Silberstedt, xxx 
Amt Südangeln     Amt Arensharde 
-Die Amtsdirektorin-     -Die Amtsvorsteherin- 
gez.       gez. 
Svenja Linscheid     Petra Bülow 
 
 
 
 
Handewitt, xxx     Harrislee, xxx 
Gemeinde Handewitt     Gemeinde Harrislee 
-Der Bürgermeister-     -Der Bürgermeister- 
gez.       gez. 
Thomas Rasmussen     Martin Ellermann 
 
 
 
 
Glücksburg, xxx     Kappeln, xxx 
Stadt Glücksburg     Stadt Kappeln 
-Die Bürgermeisterin-     -Der Bürgermeister- 
gez.       gez. 
Kristina Franke     Heiko Traulsen 
 
 
 
 
 



Schleswig, xxx     Schleswig, xxx 
Stadt Schleswig     Kreis Schleswig-Flensburg 
-Der Bürgermeister-     -Der Landrat- 
gez.       gez. 
Stephan Dose      Dr. Wolfgang Buschmann 
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